
Hilfsmittelversorgung

Ohne Ihre 
Mitwirkung 
geht es nicht!

Die wichtigsten Fakten zur Therapie
und zur Mitwirkungspflicht in der
Hilfsmittelversorgung

• Eigentümer Ihres Gerätes sind wir als Ihr 
Hilfsmittellieferant.

• Sie erhalten das Gerät leihweise.

• Ihre Kasse trägt die Kosten der Versorgung.

• Wir stehen Ihnen für die technischen Fragen rund 
um Ihr Gerät zur Verfügung und beliefern Sie.

• Sie geben uns umgehend alle für die Versorgung 
wichtigen Informationen und Unterlagen 
(Mitwirkungspflicht). (gesetzliche Grundlagen siehe Rückseite)

• Es handelt sich dabei beispielsweise um:

 · Betriebsstunden

 · Formulare der Krankenkasse zur Nutzung

 · Rezepte, ärztliche Verordnungen

 · Information bei Krankenkassenwechsel

 · Anschriften- und Namensänderungen

 · Änderungen zur Therapie (z.B. Einstellwerte)
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• Ablauf:

 · Wir fordern in regelmäßigen Abständen die 
notwendigen Informationen / Unterlagen 
schriftlich bei Ihnen an.

 · Erhalten wir diese nicht innerhalb der 
angegebenen Frist, erinnern wir Sie in einem 
zweiten Schreiben.

 · Bei fehlender Mitwirkung sind wir vertraglich 
verpflichtet, Ihre Krankenkasse zu informieren.

• Bei fehlender Mitwirkung kann Ihre Krankenkasse 
die Leistung aussetzen oder die Kostenübernahme 
verweigern.

• Übernimmt die Krankenkasse aufgrund fehlender 
Mitwirkung die Kosten nicht, entstehen Ihnen 
Kosten (Nutzungsentschädigung).

• Übernimmt die Krankenkasse die Kosten nicht, 
sind wir berechtigt, die Herausgabe des Gerätes 
zu fordern (Herausgabeanspruch).

Auszug aus den gesetzlichen Grundlagen:
• Sozialgesetzbuch Fünftes Buch 

(SGB V), §33 Hilfsmittel

• Sozialgesetzbuch Erstes Buch 
(SGB I), §60 Angabe von 
Tatsachen

• Sozialgesetzbuch Fünftes Buch 
(SGB V), §127 Verträge

• Verträge mit den Krankenkassen
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